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Konton Zürich, Cemeinde Urdorf I Privoter Cestoltungsplon oWeihermott,

A Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zweck und Ziele

Der Cestoltungsplon Weihermott (nochfolgend Cestottungspton) schofft im Sinne von 55 83 ff.

Plonungs- und Bougesetz des Kontons Zürich (PBC) die ptonungs- und bourechtliche Vorousset-

zung für einen quotitotiv hochwertigen Ersotz der bestehenden Wohnsiedtung gestützt ouf dos

Richtprojekt.

Der Cestottungspton bezweckt insbesondere die Erreichung der folgenden Zielsetzungen:

o. Ermöglichen einer stödteboutich und orchitektonisch quolitötsvollen Wohnsiedlung noch ei-

nem zeitgemössen Cesomtkonzept.

b. Ermögtichen einer soziotvertrögtichen Etoppierung.

c. Ermögtichen einer ongemessenen und den übergeordneten Entwicktungsobsichten (regio-

nole und kommunote Richtplonung) fotgenden boutichen Dichte.

d. Schoffen der Voroussetzung für die Reolisierung eines Doppelkindergortens, sofern dos Be-

dürfnis vorhonden ist.

e. Sichern der öffenttichen Durchwegung (heute Sportweg) zwischen der S-Bohn-Stotion Urdorf

Weihermott und den Sport- und Freizeitontogen Weihermott.

f. Sicherstetten einer zweckmössigen Erschtiessung und Porkierung.

g. Sichern differenzierter, quotitotiv hochwertiger, noturnoher Freiröume mit hoher Aufenthotts-

quo{itöt für die Bewohnerschoft und mit einem hohen Stondord in Bezug ouf Ökotogie und

Biodiversitöt.

h. Erfütten eines hohen Nochhottigkeitsstondords.

Art. 2 Bestondteile und Geltungsbereich

Der Cestoltungspton setzt sich ous diesen Vorschriften und dem Situotionsplon im Mst. 1: 500

zusommen.
2 Die Vorschriften getten für den im Situotionsplon bezeichneten Celtungsbereich

Art.3 Geltendes Recht

1 Wo der Cestoltungsplon nichts Abweichendes festtegt, gelten die Bestimmungen der Bouord-

nung der Cemeinde Urdorf (BouO) in der ob dem LL. Juli2009 gÜltigen Fossung.

2 Vorgehendes eidgenössisches und kontonotes Recht bteibt vorbehotten.

3 Für den Cestottungsplon gelongen die Boubegriffe und Definitionen gemöss Plonungs- und Bou-

gesetz (PBC) in der Fossung bis zum 28. Februor 2017 zur Anwendung.

a Die Wirkung der im Situotionspton bezeichneten Verkehrsboutinien ist wöhrend der Gettungs-

douer des Cestottungsp{ons suspendiert.
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B Bou- und Nutzungsvorschriften

Art. 4 Boubereiche mit Montellinien

1 Oberirdische Ceböude und Ceböudeteile sind innerholb der im Situotionsplon bezeichneten

Boubereiche A bis L mit den zugehörigen Monteltinien zulössig.

2 Die Monteltinie bestimmt sich durch die Boubereiche und die Höhenkoten in Meter über Meer

(m ü. M.) gemöss Situotionsplon und den dorouf dorgestellten Löngsschnitten L-1 und 2-2.

3 Auskrogende Botkonkonstruktionen dürfen bis zu 2 m über die Montellinien hinous- und in die

Abstondsbereiche hineinrogen, Vordöcher bis zu 1.5 m. Es gilt keine Löngenbeschrönkung.

4 Ausstottungen und Ausrüstungen der Freiroumgestottung etc. sind ouch ousserhotb der Boube-

reiche mit Montellinien zutössig.

5 Aufgrund des Lörmschutzes erfordertiche Brüstungen oder ondere bouliche Mossnohmen bei den

Ein- und Ausfohrten der unterirdischen Porkierungsonlogen sind im technisch notwendigen Moss

zulössig.

Art.5 Crundmosse

1 Die Crundmosse gemöss Art. L4 BouO finden wöhrend der Celtungsdouer des Cestoltungsptons

keine Anwendung. Cegenüber Crundstücken und Ceböuden ousserhotb des Celtungsbereichs

sind die zonengemössen Abstönde einzuho{ten.

2 Die im Situotionspton mit Höhenkoten in m ü. M. festgelegte Cesomthöhe dorf nur mit kteineren

technischen Antogen von untergeordneter Bedeutung wie bspw. Lüftungsrohre, Komine, Trep-

penhous- und Liftkerne (Überfohrten), Antogen zur Gewinnung von erneuerborer Energie, Anlo-

gen zum Ceböudeschutz wie Blitzobleiter und dergteichen überschritten werden.

3 Die Anzohl Vottgeschosse ist nicht beschrönkt. Ein onrechenbores Untergeschoss ist zulössig,

Art. 15 BouO kommt nicht zur Anwendung.

a lnnerhotb des Celtungsbereichs sind in Voll und Dochgeschossen insgesomt moximol

31'000 m2 oCF (onrechenbore Ceschossflöche gemöss 5 255 PBC) zutössig.

Art.6 Bouweise

1 Pro Boubereich ist nur ein Ceböude zulössig.

2 lm Sinne eines einheitlichen Erscheinungsbildes sind die einzetnen Ceböude in Bezug ouf den or-

chitektonischen Ausdruck und die Cliederung gemöss Abs. 3 sorgfoltig oufeinonder obzustim-

men, einheitlich zu gestolten und zu moteriolisieren.

3 Die Ceböude sind horizontolbspw. mittets Moteriotisierung oder Forbgebung optisch in zweiTeile

zu gtiedern.
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Die Ceböude sind seittich so zu gliedern, doss Plötze und Höfe im Sinne von Art. 12 und Art. 13

deflniert und gefosst werden.

An den im Situotionsplon mit Fossode om Plotz bezeichneten Logen ist die jeweilige Fossode on

der bezeichneten Montellinie ouszurichten, ober nicht zwingend ouf diese zu stetlen. Abwei-

chungen bis zu tLO" sind zutössig.

Arl.7 Unterirdische Geböude

Unterirdische Geböude sind innerholb der Boubereiche mit Montellinien sowie in dem im Situoti-

onsplon bezeichneten Boubereich für unterirdische Ceböude zu[össig.

Unterirdische Anlogen zur Energiegewinnung, Versickerung von Regenwosser sowie Zugönge zu

Schutzröumen und dergteichen sind im gesomten Geltungsbereich zulössig.

Art.8 AbgrobungenundAufschüttungen

Abgrobungen und Aufschüttungen sind zulössig, unter Voroussetzung der Cewöhrteistung der

Vorgoben gemöss Arl.24 dieser Vorschriften.

Die Regetungen zu den Abgrobungen gemöss Art. 34 BouO flndet wöhrend der Geltungsdouer

des Cestottungsplons keine Anwendung.

Ce[öndemodellierungen zwecks Hochwosserschutz und Ableitung von Oberftöchenobfluss sind

im technisch notwendigen Ausmoss zulössig.

Art. 9 Besondere Geböude

Besondere Ceböude gemöss 5 49 PBC wie bspw. ein Cemeinschoftsroum oder geschtossene

Velounterstönde dürfen unter Einholtung von Arl.24 ousserholb der Boubereiche gemöss Art.4

erstetlt werden.

Die moximot zulössige Flöche für besondere Ceböude betrögt insgesomt 4OO m2.

Dobei dorf ein besonderes Ceböude eine Flöche bis 100 m2 oufweisen. Übrige besondere Ce-

böude durfen jeweils eine Flöche von 70 m2 nicht überschreiten.

C Freiroum

Art. 10 Grundsotz

Der gesomte Freiroum ist so zu gestolten, doss eine hohe, noturnohe Cestoltungs-, Aufenthotts-

und ökologische Quolitöt mit einer hohen Biodiversitöt erreicht wird.

Der Freiroum ist in die im Situotionspton bezeichneten Freiroumelemente Vorzone Uitiko-

nerstrosse, Plötze und Höfe zu gliedern.

4

5
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3 Mit dem ersten Bougesuch ist ein übergeordnetes Freiroumkonzept über den gesomten Cel-

tungsbereich einzureichen, mit dem der Zusommenhong und die Cliederung dieser Freiroumete-

mente oufgezeigt wird.
a Mit jedem Bougesuch ist unter Berücksichtigung des Freiroumkonzeptes ein Umgebungsplon

mit differenzierten Aussogen zu Cliederung und Ausgestoltung der Freiröume, zu Bepftonzung,

ökologischen Quotitöten und Retentionsflöchen einzureichen.
5 Abgrenzungen gemeinschoftlich genutzter Flöchen wie bspw. Cemeinschoftsgörten mittets

Zöune und dergleichen sind zulössig.

6 Aussenröume von einzelnen Wohneinheiten dürlen mit pflonzlichen Etementen wie Hecken bis zu

einer Höhe von 1.50 m, Ströuchern, Crösern und dergteichen obgegrenzt werden. Abgrenzungen

und Abschirmungen sotcher Aussenröumen mit Mouern, Zöunen und dergteichen sind nicht zu-

lössig.

Art. 11 Vorzone Uitikonerstrosse

1 Mit der Vorzone Uitikonerstrosse ist röumtich und gestolterisch ein Übergong zwischen Siedlungs-

freiroum und öffentlichem Strossenroum zu schoffen. Sie ist bestmöglich mit dem Betriebs- und

Cestoltungskonzept für die Uitikonerstrosse, der Cemeinde sowie der neuen öffentlichen Bohn-

hofsptotzgestottun g obzusti m men.

2 Sie dient der Erschliessung ob der Uitikonerstrosse und der Anordnung von Porkierungs- und Ent-

sorgungsonlogen. Die Möblierung im Zusommenhong mit EC-Nutzungen wie bspw. Bestuhlung,

Sonnenschirme und dergleichen ist zulössig.

3 Die Vorzone Uitikonerstrosse ist ongemessen zu begrünen und mögtichst unversiegelt zu gestol-

ten.

Art. 12 Plötze

1 Über die im Situotionsplon bezeichneten Plötze erfolgt der Houptzugong zu den Ceböuden.

2 Sie sind mehrheitlich befestigt ouszuführen.

Art. 13 Höfe

1 Die im Situotionsplon bezeichneten Höfe sind die zentroten Elemente im Freiroum.

2 Sie sind gemeinschoftlicher Spiet-, Aufenthotts- und Begegnungsort und weisen jeweits einen un-

terschiedlichen Chorokter ouf. Sie sind entsprechend zu gestotten und ouszustotten.

3 Sie sind ongemessen zu begrünen und möglichst unversiegelt zu gestotten.
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Art.14 BegrünungundBepflonzung,Versiegelung

Sömtliche Begrünung und Bepftonzung hot stondortgerecht, mit einer grossen Strukturvielfott

und grossmehrheitlich einheimischen Arten zu erfotgen.

An den im Situotionsp{on bezeichneten Logen sind mittet- und grosskronige, otterungsföhige

Böume zu pftonzen, noch Mögtichkeit zu erhotten und bei Abgong innerholb des Geltungsbe-

reichs zu ersetzen,

Der Antei( versiegelter Freiflöchen dorf moximol 15 o/o des Cettungsbereichs betrogen.3

Art.15 ÜberdeckungunterbouterFlöchen

1 lm Bereich mittel- und grosskroniger Böume hot die Überdeckung unterbouter Ftöchen mindes-

tens 1.50 m zu betrogen.
2 Für kleinere Bepflonzungen und Begrünungen ist eine genügend stqrke Überdeckung zu gewöhr-

leisten.

D Erschliessung und Porkierung

Art. 1ö Öffentliche Wegverbindung

1 Die im Situotionsplon bezeichnete öffentliche Wegverbindung (heute Sportweg) dient der direk-

ten Querverbindung zwischen der Uitikoner- und der Weihermottstrosse.
2 Mit oberirdischen Ceböuden ist gegenüber der öffentlichen Wegverbindung ein Abstond von

3.5 m einzuholten.
3 Es sind eine stufenlose, für Kinderwogen, Vetos und zu Bewirtschoftungszwecken befohrbore

Wegverbindung und ein Anschtuss on dos übergeordnete lnfrostrukturnetz zu gewöhrleisten.

a Eine klore Wegführung und die gestotterische Trennung bspw. mittets Moteriotisierung, Bepflon-

zung etc. vom übrigen Freiroum sind sicherzustetten.

5 Die Projektierung der Wegverbindung hot gemeinsom und koordiniert mit der Cemeinde

Urdorf zu erfotgen.

Art.!7 SiedlungsinternesWegenetz

Mindestens on den im Situotionsplon ots ungeföhre Loge bezeichneten Orten ist mit siedlungsinter-

nen Durchwegungen onzuknüpfen.
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Art. 18 Zu- und Wegfohrten

Die Erschtiessung unterirdischer Porkierungsonlogen hot von der Weihermottstrosse her zu erfol-

9en.

ln den im Situotionsplon bezeichneten Bereichen sind in jedem Zustond insgesomt moximotdrei

Öffnungen für Zu- und Wegfohrten zulössig.

Art. 19 Anordnung Fohrzeugobstellplötze

Mindestens die nicht für Besuchende und Kundschoft vorgesehenen Fohrzeugobstellplötze sind

unterirdisch onzuordnen.

Es durfen moximo[ 45 Fohrzeugobstellplötze für Besuchende und Kundschoft oberirdisch in der

Vorzone Uitikonerstrosse ongeordnet werden.

Art.20 AnzohlFohrzeugobstellplötze

1 Für den Cettungsbereich berechnet sich die AnzohI Fohrzeugobsteltplötze pro Nutzung wie folgt:

o. Fohrzeugobstetlptötze für Wohnnutzung

Bewohnende 0.55 - 1 Abstettptötze/ Wohnung

Besuchende lAbstetlptotzl6-lOWohnungen

b. Fohrzeugobsteltptötze für Cewerbenutzungen

Beschöftigte 0.3 - 0.45 Abstellplötze / 80 m2 mCF 1

- Kundschoft 0.4 - 0.6 Abstettptötze / 100 m2 mCF

c. Fohrzeugobsteltp{ötzefürAus- und Weiterbildungszwecke

- Personot 0.4 - 0.6 Abstettptötze / Ktossenzimmer

- Besuchende 0.2 Abstettptötze / Klossenzimmer
2 Bruchteile über 0.5 sind oufzurunden.
3 Für outoorme Nutzungen konn von den Vorgoben gemöss Abs. 1- gestützt ouf ein Mobilitötskon-

zept obgewichen werden.
4 Mit dem Mobititötskonzept ist oufzuzeigen, welche Mossnohmen ergriffen werden, domit die re-

duzierte AnzohI Fohrzeugobstettptötze douerhoft ousreicht und keine Missstönde ouftreten.

1 mossgebliche Ceschossflöche (olle dem Wohnen oder Arbeiten dienenden Röume in Voll-, Unter- und Dochgeschossen

(inkl. Erschliessung, Sonitörröumen und Trennwönden, exkl. Aussenwönden)

Ptonwerkstodt AC I Zürich 9lr2



Konton Zürich, Cemeinde Urdorf I Privoter Cestoltungsplon <Weihermottr

Art.21 Veloobstellplötze

1 Für den Cettungsbereich berechnet sich die Mindestonzohl Vetoobstettptötze pro Nutzung wie

folgt:

o. Vetoobstetlptötze für Wohnnutzung

l Absteltplotz pro gonzes Zimmer

b. Vetoobstellptötze für Cewerbenutzungen

- Beschöftigte l Veloobstellplotz / 400 m2 mCF2.

- Kundschoft L Veloobstellptotz / 1'000 m2 mCF.

c. Veloobsteltp[ötze für Aus- und Weiterbitdungszwecke

- LVeloobstellplotz/Lehrkroft
2 Bruchteile über 0.5 sind oufzurunden.
3 Mindestens 65 o/o der Abstellplötze sind gut zugönglich im Ceböudeinnern onzuordnen.

a Mindestens 25 "/o der Abstettptötze sind innerholb der Vorzone Uitikonerstrosse gedeckt, gut er-

reichbor und eingongsnoh onzuordnen.

Art.22 AbstellplötzefürMotorröder

Unterirdisch ist in Porkierungsontogen eine ousreichende Anzohl Abstellptötze für Motorröder vorzu-

sehen.

Art. 23 Flöchen für Kinderwogen und fohrzeugähnliche Geröte

Mit jedem Bougesuch sind ousreichend und gut zugöngtiche Flöchen für Kinderwogen und fohr-
zeugöhntiche Ceröte, Vetoonhönger und dergleichen nochzuweisen.

E Einordnung und Gestoltung

Art.24 Bouten und Anlogen

Bouten, Anlogen und deren Umschwung sind für sich und in ihrem Zusommenhong mit der boulichen

und londschoftlichen Umgebung im Conzen und in ihren einzetnen Teilen so zu gestolten, doss eine

gute Cesomtwirkung erreicht wird; diese Anforderung gitt ouch fur Moteriotien, Forben, Beteuchtung,

Dochlondschoften, Abgrobungen und Aufschüttungen. Die Anforderungen müssen jederzeit und in

o[[en Zustönden erlütlt werden.

2 mossgebliche Ceschossflöche (olle dem Wohnen oder Arbeiten dienenden Röume in Voll-, Unter- und Dochgeschossen

(inkt. Erschliessung, Sonitönöumen und Trennwönden, exkl. Aussenwönden)
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Art. 25 Dochgestoltung

Es sind nur Flochdöcher mit einer Neigung bis höchstens 5' zulössig.

Technisch bedingte Dochoufbouten sind pro Ceböude ouf dos technisch notwendige Minimum

zu reduzieren und soweit wie möglich und ous wirtschoftlicher Sicht verhöltnismössig zusommen-

zufossen. Sie sind von der Fossode mindestens um ihre eigene Höhe zurückzuversetzen.

ln ollen Boubereichen ist der nicht ots begehbore Terrosse genutzte Bereich der F{ochdöcher von

Houptgeböuden ols Retentionsvotumen zu nutzen und ökotogisch wertvoll zu begrünen, ouch

dort, wo Antogen zur Cewinnung von erneuerborer Energie instoltiert sind. Die Pflicht, ökologisch

wertvoll zu begrünen, besteht, soweit dies technisch mögtich und ous wirtschoftlicher Sicht ver-

höttnismössig ist.

F Umwelt

Art.2ö Energiestondord

Beider Konzipierung der Ceböude und der Energieversorgung im Celtungsbereich sind mindestens

die Zietwerte gemöss SIA-Effizienzpfod Energie (SlA-Merkblott 2040 vom 1. Moi 2017) einzuholten

oder ist ein gleichwertiger Stondord zu erfütten.

Art.27 Versickerung und Grundstücksentwösserung

1 Dos im Celtungsbereich onfollende unverschmutzte Regenwosser ist, soweit dies technisch mö9-

lich und ous wirtschoftticher Sicht verhöltnismössig ist, in geeigneter Weise über Versickerungs-

und Retentionsftöchen dem Crundwosser zuzuführen.

2 Nicht verschmutztes Abwosser, dos nicht zur Versickerung gebrocht werden konn oder dorf, ist

noch Mossgobe der einschlögigen Vorschriften obzuteiten.

Art. 28 Nochweis Hochwosserschutz

Wo eine Ceföhrdung durch Hochwosser besteht, ist die Bouherrschoft verpflichtet, im Rohmen der

Bougesuche die nötigen Schutzmossnohmen oufzuzeigen. Der erforderliche Objektschutznochweis

muss durch dos AWEL genehmigt werden.

3
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Art.29 Entsorgungsonlogen

Für die im Cettungsbereich onfotlenden Abfötte sind die notwendigen Entsorgungsonlogen vor-

zusehen.

ln der Vorzone Uitikonerstrosse sind Entsorgungson{ogen on den im Situotionsplon bezeichneten

Logen zutössig.

Enttong der Weihermottstrosse sind Entsorgungsonlogen jeweils mit einer Zu- / Wegfohrt zusom-

mengefosst zulössig.

G Schlussbest:mmungen

Art.30 Etoppierung

1 Die Erneuerung der beiden heutigen Siedlungen in Etoppen ist zulössig.

2 Mit jedem Bougesuch ist oufzuzeigen, doss die Einhottung von Art. 14 Abs. 3 mit den nochfolgen-

den Etoppen möglich ist.

3 Die öffenttiche Durchwegung (heute Sportweg) zwischen Uitikoner- und Weihermottstrosse ist

jederzeit sicherzustetlen.

4 Bouten und Antogen, welche oufgrund der Etoppierung nur provisorisch erstellt werden können

und zwingend erforderlich sind, dürfen unter Einholtung von Arl.24 ousserhotb der Boubereiche

ersteltt werden.

Art.31 lnkrqfttreten

Der Cestoltungspton wird mit Rechtskroft der kontonolen Cenehmigung verbindtich. Die Exekutive

publiziert dos Dotum der lnkroftsetzung gemöss 5 6 PBC.

2

Plonwerkstodt AC I Zürich t2l12


